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Flächennutzungsplan

ERLÄUTERUNG DER FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Art, Maß der baulichen Nutzung, Bauweise

1.3 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (gem. § 4 BauNVO)

1.2 Es sind max. zweigeschossige Gebäude

bei GRZ < = 0,3 und GFZ < = 0,6 zulässig

WA

II

2. Grenzsignatur, Flächenbestimmung

2.1 Grenze des räumlichen Geltungbereichs

2.2 Öffentliche Verkehrsfläche (Fahrbahn, Mehrzweckstreifen)

2.3 Öffentlicher Fußweg

I. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

2.4 Umgrenzung von Flächen für Retension und Rückhaltung von Niederschlagswasser

II. PLANLICHE HINWEISE

1. Möglicher Gebäudestandort mit vorgeschlagener Firstrichtung

2. Möglicher Garagenstandort

3. Vorgeschlagene Teilung der Grundstücke

4. Vorläufige Parzellennummerierung

5. Maßzahlen

6. Höhenlinien (Angabe in m ü.NN)

7. Best. Flurstücksgrenzen mit Fl.Nr.

III. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege;
dem Vorhaben zugeordnete Ausgleichsfläche.
Streuobstwiese anlegen Hochstammpflanzung gemäß Plandarstellung;
Pflege der Wiesenfläche durch 2-schürige Mahd, 1. Schnitt in den ersten 2
Juliwochen, 2. Schnitt im September, keine Düngung, kein Pestizideinsatz,
kein Einsatz von Schlegelmulchmähern, das Mähgut ist abzutransportieren;
bauliche Anlagen, Geländeveränderungen sind nicht zulässig;
Flächengröße: 659 m²

Pflanzzone Randeingrünung;
Pflanzung einer mind. 2-reihigen Hecke auf mind. 50% der Pflanzzonenlänge
je Parzelle, Pflanzweite 1,0 - 1,5 m Baumanteil mind. 5%
Artenauswahl siehe textliche Festsetzungen;
Mindestpflanzqualitäten: Bäume als Heister, 2xv, 150 - 200 cm;
Sträucher 3-5 Triebe, 60-100 cm;
Die Straucharten sind gruppenweise zu verwenden
(in Gruppen von 2-5 Exemplaren je Art).

öffentliche Grünfläche, Verkehrsgrün

standortheimischer Laubbaum zwischen Gebäudeachse und Straße zu pflanzen;
Mindestpflanzqualität: Hochstamm 3xv, 14 - 16 cm StU;
Pflanzung in mind. 12 m² offenen Boden;
die Pflanzung erfolgt durch die Gemeinde

standortheimischer Laubbaum lagerichtig zu pflanzen;
Mindestpflanzqualität: Hochstamm 3xv, 14 - 16 cm StU;
Pflanzung in mind. 12 m² offenen Boden;
die Pflanzung erfolgt durch die Gemeinde

IV. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Die gesetzlichen Abstandsflächen sind gem. der Art. 6 und 7 BayBO einzuhalten.

T 1.0        Bauweise

T 1.1

Es sind nur Einzel- oder Doppelhäuser in offener Bauweise zulässig.
Maximal werden 2 Wohneinheiten pro Parzelle zugelassen.
Bei Einzelhäusern max. 2 WE, bei Doppelhäusern max. 1 WE je Doppelhaushälfte.

T 1.2

Dachneigung und Dachform

T 2.0        Baugestaltung

T 2.0.1. Dachneigungen sind größer als 15° auszubilden;
zulässig sind:  Satteldach , Pultdach, Walm- und Krüppelwalmdach

DachdeckungT 2.0.2. Dachsteine in gedeckten Farben
(z.B. rot, braun, grau, anthrazit)

DachgaubenT 2.0.3. Dachgauben sind bei Gebäuden ab einer Dachneigung von 28° zulässig,
wenn diese ein stehendes Format aufweisen und deren
Vorderansichtsflächen 2,5 m² nicht überschreitet.
Maximal zwei Dachgauben pro Dachseite sind zulässig.

Traufseitige WandhöheT 2.0.4. bei eingeschossigen Gebäuden max. 5,0 m
und bei zweigeschossigen Gebäuden max. 7,0 m
Maßgeblicher oberer Bezugspunkt für die Wandhöhe
ist der Schnittpunkt der Wand mit der Dachhautoberkante.
Bei einem Pultdach ist der obere Abschluss der Wand beim First
max. 7,00 m hoch. Maßgeblicher unterer Bezugspunkt
für die Wandhöhe ist der gewachsene Boden auf dem Baugrundstück.

HanghausT 2.1

Bei einem Niveauunterschied des Urgeländes ab 1,5 m an den Außenkanten des Gebäudes
gemessen ist ein Hanghaus (sichtbares, ausgebautes Untergeschoss = U+E) auszubilden.

Garagen und NebengebäudeT 2.2

Form, Dachneigung und Gestaltung von Nebengebäuden und Garagen sind dem Haupt-
gebäude anzupassen. Solaranlagen sind entsprechend der Festsetzung T 2.0.5 zulässig.
Ausnahmsweise ist auch die Ausbildung von Flachdächern zulässig, wenn diese begrünt werden

T 2.2.1.

EinfriedungenT 2.3

Als Einfriedungen sind Holzlatten-, Metall- und Maschendrahtzäume bis max. 1,2m Höhe zulässig.
Ferner sind Hecken aus standortheimischen Gehölzen zulässig.
Durchgehende Zaunsockel sind nicht zulässig (ausschließlich Punktfundamente zulässig).
Stütz- und Böschungsmauern sind an den Parzellengrenzen nicht zulässig.
Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen (Straße, Flurweg) sind als Zäune mit
vorwiegend stehenden Stäben in Holz und Metall und nur in einem Abstand von mind. 0,50 m
zur Grundstücksgrenze zulässig. Private Stellplätze und Garagenzufahrten dürfen
auf einer Tiefe von mind. 0,50 m ab der öffentlichen Verkehrsfläche nicht eingefriedet werden.

Private StellplätzeT 2.5

Stellplätze und Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässigen Belägen auszubilden
(z.B. Schotterrasen, Schotterdecken oder Pflaster mit Grasfugen).
Vor jeder Garagenzufahrt ist auf dem Grundstück ein Stauplatz von mind. 5,0 m Tiefe
vorzusehen.

SolaranlagenT 2.0.5. sind grundsätzlich zulässig; wenn sie auf der oder in die Dachfläche
integriert angebracht werden, müssen sie den gleichen Neigungs-
winkel wie die Dachfläche selbst besitzen.

Garagen nur innerhalb der nach I.1.3 überbaubare Grundstücksflächen zulässig.T 2.2.2.
Verfahrensfreie Nebengebäude dürfen auch ausserhalb der überbaubaren Flächen erstellt werden.T 2.2.3.

Abgrabungen und AuffüllungenT 2.4
bis max. 1,0 m Höhe vom Urgelände zulässig.

Stützmauer Höhe max. 1,0 m vom Urgelände zulässig.
Beabsichtigte Veränderungen der natürlichen Geländeoberfläche
wie Aufschüttungen und Abgrabungen mit oder ohne Stützmauer, müssen in Grundriss,
Ansicht und Geländeschnitten in den Eingabeplänen (auch beim Freistellungsverfahren)
dargestellt werden.

BepflanzungT 3.1

Für festgesetzte Gehölze sind ausschließlich Arten aus der in der Begründung
aufgeführten Auswahlliste verwenden.

GrünordnungT 3.0

Landschaftsfremd wirkende GehölzeT 3.2

Die Pflanzung von landschaftsfremd wirkender Gehölzen wird an den Grundstücksgrenzen
ausgeschlossen (bizarr wachsende und buntlaubige Arten; Säulen-, Hänge-, Trauer- und
Kugelformen, insbesondere Blaufichten, Thujen, Scheinzypressen).

Gehölzerhalt, MaßnahmenumsetzungT 3.3

Zu pflanzende Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall durch Neupflanzungen
zu ersetzen. Die Durchführung der Pflanzmaßnahmen und der Ausgleichsmaßnahmen hat
spätestens in der an die Gebäudefertigstellung anschließenden Pflanzperiode zu erfolgen.
Zu pflanzende Gehölze sind dauerhaft zu erhalten.

Zufahrten und StellplätzeT 3.4

Zufahrten und Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu errichten. Alternativ ist
die Ableitung des Oberflächenwassers in ausreichend dimensionierte Grünflächen auf
dem Baugrundstück möglich.

Naturschutzrechtlicher AusgleichT 3.5

Aufgrund der geringen Gebietsempfindlichkeit, der vorgesehenen Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung
und zum örtlichen Eingriffsausgleich ergibt sich kein externer Ausgleichsbedarf.

1 : 1000

1083 - 11

Gemeinde Bernried
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Dipl.-Ing.(FH) Hofinger Alois,
Tiefenbach
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VERMESSUNG

STRASSENBAU
ERSCHLIESSUNGEN

WASSERVERSORGUNG
ABWASSERBESEITIGUNG

Die Gemeinde hat den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am _______________ durch
Aushang an den Amtstafeln bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
in Kraft.

...............................................
Achatz
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung/Inkrafttreten

LS

Angaben zum Verfahren

Aufstellungsbeschluss

Billigungsbeschluss

Öffentlichkeitsbeteiligung
  (§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Behördenbeteiligung
(§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Behandlung der Anregungen
und Bedenken, Satzungsbeschluss

Es wird bestätigt, dass das Verfahren ordnungsgemäß nach den §§ 1-10, 13 und 13 a BauGB
durchgeführt wurde.

Bernried, den

...............................................
Achatz
Erster Bürgermeister

LSBernried, den

vom  11.06.2015

vom  30.07.2015

vom  07.08.15 bis 25.09.2015

vom  07.08.15 bis 25.09.2015

vom  05.11.2015

schneid
Text-Box
16.11.2015

schneid
Text-Box
16.11.2015

schneid
Text-Box
16.11.2015

schneid
Text-Box
05.11.2015

schneid
Text-Box
gez.

schneid
Text-Box
gez.


